
(Inoffizielle Übersetzung) 
 

Bekanntmachung des Board of Investment  
Nr. Sor. 4/2564 

  Verbesserung der Investitionsförderung in der Digitalbranche 
-----------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Im Anschluss an die Bekanntmachung des Board of Investment Nr. 2/2014 vom 3. 
Dezember 2014 über Richtlinien und Kriterien für die Investitionsförderung, um Investitionen in 
die digitale Industrie in die Schaffung und Entwicklung des inländischen Personals der 
Informationstechnologie zu fördern, Geschäftstätigkeit des Privatsektors in der 
Softwareindustrie zu unterstützen und digitale Dienste, die Flexibilität und 
Ausführungsgeschwindigkeit erfordern, zu unterstützen, , gibt das Board of Investment gemäß 
des Abschnitts 16 des Investment Promotion Act B.E. 2520 (1977) hiermit diese 
Bekanntmachung heraus, um die Geschäftsaktivitäten Nr. 5.7 und 5.8 in der 
Investitionsförderungsliste im Anhang der Bekanntmachung des Investitionsausschusses Nr. 
2/2014 vom 3. Dezember 2014 und die Änderung Nr. Sor1/2563 vom 15. Januar 2020 zu 
annulieren und Folgendes unter Abschnitt 5: Elektro- und Elektronikindustrie im Anhang der 
Bekanntmachung des Investitionsausschusses Nr. 2/2014 vom 3. Dezember 2014 hinzuzufügen:  

 

Aktivitäten Bedingungen Anreize 

5.10 Entwicklung des 
Softwareplattforms für 
Bereitstellung digitaler 
Dienste oder digitaler 
Inhalte 

1. Die Mindestinvestition des Projekts, die von 
Ausgaben für Gehälter der thailändischen IT-
Mitarbeitern nach der Einreichung des 
Investitionsförderungsantrag berechnet wird, muss 
mindestens 1.500.000 Baht pro Jahr betragen. 

2. Das Projekt muss Entwicklung der 
Softwareplattform für Bereitstellung digitaler 
Dienste oder digitaler Inhalte beinhalten, die 
vom Board of Investment genehmigt sind. 

3. Existierende Maschine dürfen verwendet werden. 
4. Investitionsförderung unter dieser Kategorie 

beinhaltet keine Einzel- und Großhandel aller Art. 
5. Die Einnahme, die von der Körperschaftssteuer 

befreit werden kann, ist die Umsatzerlöse aus dem 
Verkauf oder der Erbringung von Dienstleistungen, 
die in direktem Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Software und der Plattform zur 
Bereitstellung digitaler Dienste oder digitaler 
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Aktivitäten Bedingungen Anreize 

Inhalte stehen vom Board of Investment 
genehmigt sein.   

6. Die Körperschaftssteuerbefreiungsgrenze wird 
jährlich wie folgt festgelegt: 
- Die Körperschaftssteuerbefreiungsgrenze wird 

durch die Ausgaben für Gehälter der 
thailändischen IT-Mitarbeitern, die zusätzlich 
nach der Einreichung des 
Investitionsförderungsantrags eingestellt 
werden gesetzt. Diese Grenze wird 
gleichgesetzt, wie 100 Prozent dieser 
Ausgaben. 

- Schulungskosten für die 
Kompetenzentwicklung von thailändischem 
Personal im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Informationstechnologie und 
Aufwendungen für die Personalentwicklung im 
Rahmen des Kooperationsprojekts mit 
Bildungseinrichtungen nach dem angegebenen 
Modell, wie z.B. Arbeitsintegriertes Lernen 
(Work-integrated Learning: WiL) von der 
kooperativen und bilateralen Bildung oder 
Zusammenarbeit zur Entwicklung von 
thailändischem Personal in der 
Informationstechnologie, wie vom Board of 
Investment genehmigt. Diese Grenze wird 
gleichgesetzt, wie 200 Prozent dieser 
Ausgaben. 
(Für den Fall, dass der Antragsteller Anreize im 
Rahmen der Investitionsförderungsmaßnahmen 
in der Östlichen Sonderentwicklungszone (EEC) 
für die Personalentwicklung beantragt haben, 
wird das Board of Investment die Ausgaben für 
die Personalentwicklung im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen 
gemäß den angegebenen Modellen oder für 
die Personalentwicklung thailändischen 
Personals in der Informationstechnologie, wie 
vom Board of Investment genehmigt, zur 
Berechnung der 
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Aktivitäten Bedingungen Anreize 

Körperschaftssteuerbefreiungsgrenze nicht 
anerkennen.  

- Die Kosten für die Erlangung einer Zertifizierung 
des Qualitätssicherungssystems nach ISO 
29110 oder CMMI von LEVEL 2 oder einem 
gleichwertigen internationalen Standard 
können 100 Prozent als 
Körperschaftsteuerbefreiungsgrenze berechnet 
werden. 

7. Weitere Anreize unter der Maßnahme zur 
Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit und 
Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU) können nicht in Anspruch genommen 
werden 

8. Wenn der Antragsteller die Anreize unter der 
Investitionsförderungsmaßnahmen in der Östlichen 
Sonderentwicklungszone (EEC) für die 
Personalentwicklung beantragen will, muss der 
Antragsteller dem Amt über den Zweck des 
Antrags bei der Einreichung des 
Investitionsförderungsantrags informieren. Der 
Zweck des Antrags darf nach der Genehmigung der 
Investitionsförderung nicht mehr geändert werden. 

  

 Diese Bekanntmachung ist ab sofort gültig.  

Bekanntgegeben am 16.September 2021  
  

    General Prayut Chan-o-cha                                      
        

        (Prayut Chan-o-cha)                                           
           Premier Minister 

  Vorstandvorsitzende des Board of Investment 
 

 

 

 


